
Informationsblatt 

Brandbekämpfung mit Trinkwasserschutz

IGNIS® Rückfl ussverhinderer Typ EA IGNIS® Rückfl ussverhinderer Typ EA in der Anwendung

«Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die Hygiene beim Umgang 
mit  Lebensmitteln» (Hygieneverordnung EDI, HyV)

Art. 16 Wasserversorgung
6 Brauchwasser, das zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung oder zu ähnlichen Zwecken 
verwendet wird, ist separat zu leiten und als solches zu kennzeichnen. Die betreffenden Installationen 
müssen in Abhängigkeit des trinkwassergefährdenden Potentials der Brauchwasserqualität nach den 
anerkannten Regeln der Technik rückfl ussgesichert sein.

§ Die Gesetzgebung

6.6.2 Rückfl ussverhinderung

Das Trinkwasser darf bei der Liefergrenze zu keiner Zeit hygienisch beeinträchtigt werden. Vor jedem Be-
zug ab Hydrant ist dieser vorgängig durch die Feuerwehr zu spülen und anschliessend ein nach EN 13959 
konformer Rückfl ussverhinderer Bauart EA unmittelbar beim Hydrantenabgang zu installieren. Die 
Fliessrichtung muss mit einem Pfeil unauslöschlich durch Guss, Gravur oder ähnliche Verfahren gekenn-
zeichnet sein. Zudem sind die Storzkupplungen dauerhaft so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige 
Einbaulage gewährleistet ist.

Die anerkannten Regeln der Technik

Die Lösung
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5 Abfälle sind hygienisch einwandfrei zu entsorgen. Sie dürfen Lebensmittel weder 
direkt noch indirekt kontaminieren. 
6 Die verantwortliche Person kann gegenüber der zuständigen kantonalen Vollzugs-
behörde nachweisen, dass andere Behälterarten oder andere Entsorgungssysteme 
ebenso geeignet sind. 

Art. 16 Wasserversorgung 
1 In Lebensmittelbetrieben muss in ausreichender Menge Trinkwasser nach der 
Verordnung des EDI vom 16. Dezember 20167 über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen zur Verfügung stehen. 
2 Trinkwasser ist immer dann zu verwenden, wenn gewährleistet sein muss, dass 
Lebensmittel nicht kontaminiert werden. 
3 Wasser, das zur Verarbeitung oder zur Verwendung als Zutat aufbereitet wird, darf 
für das betreffende Lebensmittel keine mikrobiologische, chemische oder physikali-
sche Gefahrenquelle darstellen und muss den Anforderungen an Trinkwasser ent-
sprechen. 
4 Eis, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder das eine Kontaminations-
quelle für Lebensmittel darstellen kann, muss aus Trinkwasser hergestellt werden. 
Das Eis muss so hergestellt, behandelt und gelagert werden, dass jegliche Kontami-
nation ausgeschlossen ist. 
5 Dampf, der direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommt, darf weder gesund-
heitsgefährdende Stoffe enthalten noch die Lebensmittel kontaminieren. 
6 Brauchwasser, das zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung oder zu 
ähnlichen Zwecken verwendet wird, ist separat zu leiten und als solches zu kenn-
zeichnen. Die betreffenden Installationen müssen in Abhängigkeit des trinkwasser-
gefährdenden Potentials der Brauchwasserqualität nach den anerkannten Regeln der 
Technik rückflussgesichert sein. 

Art. 17 Rohstoffe, Zutaten und Lebensmittel 
1 Die verantwortliche Person darf Rohstoffe oder Zutaten nicht akzeptieren, wenn 
diese erwiesenermassen oder aller Voraussicht nach derart mit Parasiten, pathogenen 
Mikroorganismen oder toxischen, verdorbenen oder fremden Stoffen kontaminiert 
sind, dass sie auch nach ihrer normalen Aussortierung oder nach einer hygienisch 
einwandfreien Vorbehandlung oder Verarbeitung nicht zum Verzehr durch den 
Menschen geeignet sind. 
2 Rohe, nicht genussfertige Lebensmittel sind von genussfertigen Lebensmitteln 
getrennt aufzubewahren. Bei der Verarbeitung und der Zubereitung, namentlich 
beim Waschen und beim Rüsten, sind zur Abgrenzung geeignete Vorkehrungen zu 
treffen. 
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6 Brauchwasser, das zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung oder zu 
ähnlichen Zwecken verwendet wird, ist separat zu leiten und als solches zu kenn-
zeichnen. Die betreffenden Installationen müssen in Abhängigkeit des trinkwasser-
gefährdenden Potentials der Brauchwasserqualität nach den anerkannten Regeln der 
Technik rückflussgesichert sein. 

«Richtlinie für Löschwasserversorgung», SVGW W5, Artikel 6.6 «Trinkwasserhygiene»


